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§ 44 St.-BSG § 44
 St.-BSG - Steiermärkisches Bedienstetenschutzgesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.10.2018

Wenn im Hinblick auf die spezi sche mit einer Tätigkeit verbundene Gesundheitsgefährdung nach

arbeitsmedizinischen Erkenntnissen oder nach dem jeweiligen Stand der Technik besondere ärztliche Untersuchungen

geboten erscheinen, muss der Dienstgeber dafür sorgen, dass Bedienstete, die eine solche Tätigkeit ausüben oder

ausüben sollen, sich auf eigenen Wunsch vor Aufnahme dieser Tätigkeit sowie bei Fortdauer der Tätigkeit in

regelmäßigen Zeitabständen einer solchen besonderen Untersuchung unterziehen können.

In Kraft seit 01.05.2000 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 44 St.-BSG § 44
	St.-BSG - Steiermärkisches Bedienstetenschutzgesetz 2000


